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Stellungnahme 

Zum übermittelten Gesetzentwurf wird wie fOlgt Stel-

lung genommen: 

Das Reformvorhaben wird begrüßt. Es ist auch sinnvoll, 

parallel zur betraglichen und zur lebensaltersbezogenen 

Erweiterung des Anspruchs auf Familienbeihilfe diesen in-

nerhalb nicht allzu eng gesteckter Grenzen vom Nachweis 

eines gewissen Studienerfolgs abhängig zu machen. Aller-

dings ist leider in keiner Weise Vorsorge für solche Be-

einträchtigungen des Studienerfolgs getroffen worden, 

durch die der Student/die Studentin nach den Zielen des 

Reformvorhabens wohl nicht vom Genuß der Familienbeihilfe 

ausgeschlossen werden soll, wie zB länger dauernde Krank-

heiten oder Studienbehinderungen durch die Betreuung eines 

Kleinkindes. Es scheint nicht gerechtfertigt, etwa einem 

Studenten, der wegen einer während seines Studiums aufge-

tretenen schweren Krankheit durch mehrere Monate hindurch 

am Besuch von Lehrveranstaltungen und an der Erzielung von 

Lernfortschritten gehindert war und deshalb für ein Studi-

enjahr den Nachweis des gesetzlich geforderten Mindeststu-

dienerfolgs nicht zu erbringen vermag, den Anspruch auf 

Familienbeihilfe zu verwehren und ihm dadurch die Fortfüh-

rung seines Studiums weiter zu erschweren. Deshalb sollten 

die Bestimmungen über den Mindeststudienerfolg Um eine 

Regelung des Inhalts ergänzt werden, daß - unter Umständen 

für eine begrenzte Zeit (ein oder zwei Studienjahre) -von 
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der Anspruchsvoraussetzung des nachgewiesenen Studiener-

folgs abgesehen werden kann, wenn das Kind (der Student) 

infolge berlicksichtigungswlirdiger umstände, insbesondere 

durch Krankheit oder durch die notwendige Betreuung eines 

Kleinkindes, den Studienerfolg im geforderten Ausmaß zu 

erzielen nicht imstande war. 
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